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Redaktionsschluss
für das nächste Mitteilungsblatt ist

 am Dienstag, dem 18.04.2016, 16:00 Uhr

Bitte vormerken!!! 
Vorverlegung Redaktionsschluss 

(wegen Christi Himmelfahrt)

für das übernächste Mitteilungsblatt ist
am Donnerstag, dem 28.04.2016, 14:00 Uhr

im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Rathaus, 
Zimmer 7
Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet:

 mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Notrufe und Bereitschaftsdienste 

Notrufe:

Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:

Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:

Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111
Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77
Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730
Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern
Trinkwasser:	 0800 0725175
Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst
Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag ........................ 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag ............................................. 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage .......................................................... 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und ........................................................................ 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag ................................ 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag ..................................................... 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage ............................................................ 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kostenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: ........................... 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag .............................. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:

Rats-Apotheke in Bad Tennstedt

Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen

Inh.: A. Himpel
Tel. 036043 70216
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 	 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 - 13:00 Uhr

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung
Bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt ist zum frühest-
möglichen Termin folgende Stelle zu besetzen:

1 Sachbearbeiter(-in) (Vollzeit) 
allgemeine Verwaltung / 
Kulturangelegenheiten

Anforderungsprofil:
•	 Abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachange-

stellte(r), Bürokauffrau(mann), Rechtsanwaltsfachangestellte(r) 
oder in einem anderen kaufmännischen Beruf (vorzugsweise im 
Verkauf oder Management)

•	 Nachgewiesene langjährige Erfahrungen in einem der oben ge-
nannten Berufsbilder

•	 PC-Kenntnisse (Standardsoftware und verwaltungsinterne Soft-
ware (Datenbanken))

•	 Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft auch zu unge-
wöhnlichen Zeiten,

•	 Ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
•	 freundliches, sicheres und korrektes Auftreten sowie Servicebe-

wusstsein
[Die erforderlichen Zeugnisse/Nachweise sind den Bewerbungs-
unterlagen beizufügen.]

Das Aufgabengebiet umfasst:
1. allgemeine Verwaltungsaufgaben/Sekretariatsaufgaben
•	 Terminplanung und -koordination für den Gemeinschaftsvorsitzen-

den
•	 Posteingang und –ausgang mittels elektronischer Postbearbeitung
•	 Überwachen der Umläufe und des zentralen e-mail Verkehrs· Be-

stellauslösung für Büro- und Einrichtungsgenstände
•	 Bestellung und Verwaltung des Büromaterials und des Vordruck-

wesen
•	 Ablage, Registratur und Archivierung von Schriftgut gemäß Akten-

ordnung
2. Öffentlichkeitsarbeit
•	 redaktionelle Verantwortung für das Amtsblatt und andere Presse-

mitteilungen
•	 Terminüberwachung und Koordination für öffentliche Bekanntma-

chungen
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5. 	 Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt der VG Bad 
Tennstedt zum Verein „Selbstverwaltung für Thüringen e.V.“ mit Sitz 
in Hermsdorf

6. 	 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt für das Haushaltsjahr 2016

7. 	 Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt für die Jahre 2015 – 2019

8. 	 Wahl Schiedspersonen – Schiedsstelle Bad Tennstedt II
9. 	 Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden
Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten!
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Informationen zum Wegfall 
der sogenannten Brenntage
Die novellierte Thüringer Pflanzenabfallverordnung entzieht den Unteren 
Abfallbehörden der Landkreise die Ermächtigungsgrundlage zur Erlaub-
nis des Verbrennens von Pflanzenabfällen per Allgemeinverfügung. Dies 
bedeutet, dass mit Wirkung vom 23.12.2015 das Entzünden eines Feu-
ers zum Zweck der Beseitigung von Pflanzenabfällen verboten ist.
Was ist auch in Zukunft trotz Wegfall der Brenntage noch möglich?
1. 	 Zerkleinerung der Gartenabfälle, Kompostierung und Verwertung an 

Ort und Stelle
2. 	 Verbrennen in Feuerschalen zum Kochen oder Grillen oder als Licht 

- und Wärmequelle
	 Voraussetzungen:
	 ausschließlich Verwendung von trockenem, unbehandeltem Holz, 

keine Gefährdung oder Belästigung der Allgemeinheit, Durchmesser/
Kantenlänge der Feuerschale: max. 1 Meter.; Hierzu ist keine Geneh-
migung nötig.

3. 	 Abbrennen von Lagerfeuern zum Kochen oder Grillen oder als Licht 
– und Wärmequelle

	 Voraussetzungen:
	 ausschließlich Verwendung von trockenem, unbehandeltem Holz, 

keine Gefährdung oder Belästigung der Allgemeinheit, Durchmesser 
x Höhe des Lagerfeuers: max. 2 x 2 Meter, Zusätzlich ist eine Geneh-
migung der örtlichen Ordnungsbehörde erforderlich.

4. 	 Verbrennung von Pflanzenabfällen die mit Krankheiten behaftet sind
	 Es besteht die Möglichkeit eine Ausnahmegenehmigung für das Ver-

brennen kranker Pflanzenteile zu beantragen. Zuständig hierfür ist 
der Pflanzenschutzdienst der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft

5. 	 Ausrichten von Traditionsfeuern
	 Sowohl die Genehmigung als auch die Kontrolle der ordnungsgemä-

ßen Durchführung obliegt der örtlichen Ordnungsbehörde. Traditions-
feuer gelten nicht als Beseitigung pflanzlicher Abfälle.

	 Voraussetzungen:
- 	 Verwendung von getrocknetem Baum - und Strauchschnitt als Brenn-

material
- 	 Sicherstellung der Vermeidung von Gefahren oder Belästigungen der 

Allgemeinheit
- 	 Ausrichtung des Feuers von Glaubensgemeinschaften, Organisatio-

nen oder Vereine des Ortes
- 	 Durchführung im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, für jeder-

mann zugänglich. Z.B. als Osterfeuer, Maifeuer, Sonnenwendfeuer, 
Martinsfeuer usw.

Beachtung des Naturschutzes:
Keine Feuer während der Brutzeiten der Vögel, Umsetzen des Brennma-
terials vor entzünden um eingenisteten Tieren die Möglichkeit zur Flucht 
zu geben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Ordnungsamtes 
der VG Bad Tennstedt. (036041 380-27 oder 380-28)

Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister  
am 05.06.2016
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 05.06.2016 wird in den meisten Gemeinden der VG Bad Tennstedt 
ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.
Parteien und Wählergemeinschaften, die einen Wahlvorschlag aufstellen 
wollen, haben entsprechend den Bestimmungen ihrer Satzungen, wenn 
diese nicht vorhanden sind, entsprechend der sonstigen üblichen Form 
zu den Sitzungen, welche zur Aufstellung von Kandidaten für die Wahl 
des Bürgermeisters dienen, einzuladen.
Ist die Einladung in Form eines öffentlichen Aushang vorgesehen, dann 
können diese an geeigneten Stellen – nicht jedoch an der in der Haupt-
satzung der Gemeinde vorgesehenen Stelle für öffentliche Bekanntma-
chungen der Gemeinde - ausgehangen werden.
Aus aktuellem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass solche 
Aushänge gestattet sind.
Im Sinne einer ordnungsgemäßen Wahlvorbereitung sowie eines fairen 
Wahlkampfes bitten wir darum, o.g. Aushänge nicht widerrechtlich zu 
entfernen.
Th. Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Sitzung der Gemeinschaftsversammlung
Die nächste Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt findet am

Montag, den 25.04.2016 um 19:00 Uhr
in Bad Tennstedt, Rathaussaal

statt.
Tagesordnung
öffentlicher Teil:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung und der Beschlussfähigkeit
2. 	 Annahme der Tagesordnung
3. 	 Bestätigung der Niederschrift vom 10.02.2016
4. 	 Beratung und Beschlussfassung über die Ablehnung der Weiter-

entwicklung der VG Bad Tennstedt zu einer Einheits- bzw. Landge-
meinde im Rahmen der Freiwilligkeitsphase gemäß dem Entwurf 
zum Vorschaltgesetzes zur Durchführung einer Gebiets- und Ver-
waltungsreform im Freistaat Thüringen (ThürVGR) – Grundsatzbe-
schluss

•	 System- und inhaltliche Betreuung des Internetauftritt der Verwal-
tungsgemeinschaft

•	 Zusammenarbeit mit Druckereien und Verlagen
•	 Überwachung und Koordination von Ehrungen und Jubiläen/Erar-

beitung von Urkunden, Grußschreiben, Glückwünschen und Gra-
tulationen

3. kulturelle Angelegenheiten
•	 Aufbau und Koordination eines zentralen Veranstaltungsmanage-

ment
•	 Zusammenarbeit und Koordination der Arbeit mit Vereinen und 

Verbänden
•	 Bearbeitung von Anträgen für Vereinszuschüsse der Mitgliedsge-

meinden
•	 Planung, Vorbereitung und Organisation von kulturellen Veranstal-

tungen
•	 Planung und Kontrolle des jährlichen Veranstaltungskalenders
•	 Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen in Zusam-

menarbeit mit der Stadt- und Regionalbibliothek und anderer Kul-
turträger der Verwaltungsgemeinschaft

•	 Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Welterberegion „Wartburg-
Hainich“

•	 Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Lottomittel u.a. 
Zuschüsse für kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen

Bewertung:
E 6 TVöD (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst)
Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelung des § 17 Abs. 
3 und Abs. 4 TVÜ-VKA (Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 
d. kommunalen Arbeitgeber in den TVöD u. zur Regelung des Über-
gangsrechts)
Bewerbungsfrist: 	

30.04.2016
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die
	 Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt,
	 Haupt- und Kulturverwaltung,
	 Markt 1, 99955 Bad Tennstedt.
Hinweise:
•	 Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei glei-

cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt will einen Beitrag zur Förderung von Frauen 
leisten und fordert daher Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.

•	 Wenn Sie Ihrer Bewerbung einen frankierten und adressierten DIN 
A4-Briefumschlag beifügen, werden Ihnen Ihre Bewerbungsunter-
lagen zurückgesandt, ansonsten werden sie nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichtet.

Impressum

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Verlag und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, In den Folgen 43, 
98704 Langewiesen, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 99955 Bad Tennstedt, Markt 1, Tel.: 036041/380-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der 
Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Ge-
währ. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zu-
sätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden 
vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. 
Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papier-
beschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet: 
Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 7% MWSt.) 
beim Verlag bestellen.
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Stadt Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Bad Tennstedt
01/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 
unter der Bedingung, dass die Haushaltsstelle 6160/9417 (Quellwasser) 
nach Eintreten der Rechtskraft der Haushaltssatzung mit einem Sperr-
vermerk gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung versehen 
wird, zu.

Satzungen Bad Tennstedt

Haushaltssatzung 
der Stadt Bad Tennstedt 
(Unstrut-Hainich-Kreis) 

für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Stadt Bad Tennstedt folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 
wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt 
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  2.764.500,00 €

und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  770.500,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
sind nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt
festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 	  300 v. H.
b) 	 für die Grundstücke (B) 	  389 v. H.
2.	 Gewerbesteuer 	  400 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 460.000,00 € festgesetzt (§ 65 
ThürKO)

§ 6
Es gilt der für das Haushaltsjahr 2016 vorliegende Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Bad Tennstedt, den 21.03.2016
Stadt Bad Tennstedt
Jörg Klupak
Bürgermeister	 (Siegel)

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Bad Tennstedt für das 
Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 01/2016 vom 25.02.2016 hat der Stadtrat der Stadt 
Bad Tennstedt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 be-
schlossen.

Nichtamtlicher Teil

Bibliotheks-Buchtipp

Die Grillsaison hat begonnen

In vielen Ländern der 
Welt ist Grillen Aus-
druck von Gesellig-
keit, Freizeit und Ge-
nuss. Dabei kommt 
das Grillvergnügen nicht nur bei Er-
wachsenen, sondern auch bei Kindern 
sehr gut an. Im Familien und Freun-
deskreis finden Grillpartys alljährlich 
statt- und oftmals sind sie zum Brauch 
oder zur Tradition geworden.
Sie lieben die Abwechslung? Sie wol-
len ihren Gästen einmal etwas Beson-
deres bieten? Dann sollten Sie daran 
denken: Das Gelingen eines Grillfestes 
hängt ganz entscheidend vom rich-
tigen Grillgut ab. Ob Rind, Schwein, 
Lamm, Geflügel oder Fisch, in diesem 
Buch finden Sie etwas für jeden Ge-

schmack. Natürlich auch Vegetarisches, Beilagen, Dips und Soßen.
Schon beim Anblick der vielfältigen Speisen läuft einem das Wasser im 
Munde zusammen. Und erst der Duft…
Die Bibliothek freut sich übrigens über eine Einladung zur Grillparty.

Spendenscheck für die Bibliothek

Eine verfrühte Osterüberraschung bekam die Bibliothek am Dienstag, 
dem 22.03.2016 vom Inhaber der Rats Apotheke, Dr. Andreas König und 
der Apothekenleiterin Jessyca Martin überreicht. Einen super Scheck 
über 300,00 €. Das Geld wurde im Rahmen der Kalenderausgabe von 
Kunden der Rats Apotheke gespendet und von Herrn König wurde der 
Betrag aufgerundet. Vielen herzlichen Dank, dass die Bibliothek mit die-
ser Spende bedacht wurde. Wir werden das Geld in ein Leseförderprojekt 
des Borromäus Vereins investieren. „Ich bin ein Leseheld!“ ist ein Projekt 
zur Verbesserung der Lesekompetenz von Jungen. Hiermit können wir 
Action- und Abenteuerliteratur anschaffen, dass zieht immer.
Auch die beiden Träger der Bibliothekseinrichtung, Thomas Frey, Vor-
sitzender der Verwaltungsgemeinschaft und Bürgermeister Jörg Klupak 
freuen sich über die Zuwendung für die Bibliothek und es gab schon 
Ideen für künftige gemeinsame Projekte und Veranstaltungen.



Bad Tennstedt	 - 5 -	 Nr. 7/2016

Nichtamtlicher Teil

Die „Backhausfreunde Blankenburg“ laden ein

zum Backhauscafé 
erstmals am Sonntag, dem 08. Mai 2016, ab 14.00 Uhr

Genießen Sie unseren 
selbst gebackenen Kuchen 
oder etwas Deftiges im his-
torischen Ambiente unse-
res alten Gemeindeback-
hauses in der Ortsmitte der 
kleinen Gemeinde Blanken-
burg!
Wir freuen uns auf Sie!
Geöffnet jeweils von 14.00 
bis 18.00 Uhr jeden zwei-
ten Sonntag im Monat
Sonntag, den 08. Mai
Sonntag, den 12. Juni

Sonntag, den 10. Juli
Sonntag, den 14. August
(Gruppen bitte vorher anmelden!)

Besuchen Sie auch unser Backhausfest am „Tag des offenen Denk-
mals“ am Sonntag, dem 11. September 2016
Geöffnet auf Anfrage auch außerhalb unserer Öffnungszeiten!
Kontakt:
„Backhausfreunde Blankenburg“
Kirchheilinger Straße 83,
99955 Blankenburg
Telefon 036043 70 230 oder 0173 73 83 93 0

�

2.	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 
15.03.2016 die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang bestätigt.

3.	 Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2016 der Stadt Bad 
Tennstedt liegt in der Zeit vom 18.04.2016 bis 29.04.2016 bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während der 
Sprechzeiten öffentlich aus.

	 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung hinaus bis zur 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2016.

Bad Tennstedt, den 05.04.2016
Klupak
Bürgermeister

Beschlüsse Bad Tennstedt
02/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat stimmt dem Finanzplan 2015 - 2019 in vorliegender Form 
zu.

Bekanntmachung

Einwohnerversammlung

Die diesjährige Einwohnerversammlung gemäß § 15 Thüringer Kom-
munalordnung der Stadt Bad Tennstedt findet am

Freitag, dem 29. April 2016, um 19:00 Uhr
im Haus des Gastes, Kurstraße 10, Bad Tennstedt

statt.
Alle Einwohner der Stadt Bad Tennstedt lade ich hiermit recht herzlich 
ein.
Entsprechend § 4 Absatz 3 der Hauptsatzung der Stadt Bad 
Tennstedt können Anfragen in wichtigen Stadtangelegenheiten bis 
spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Stadt 
bzw. beim Bürgermeister eingereicht werden.

Klupak
Bürgermeister

Tagesordnung:

1.	 Eröffnung und Begrüßung
2.	 Information zu geplanten Baumaßnahmen sowie zur Umsetzung 
des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016

3.	 Information zur geplanten Gebietsreform
4.	 Information zur künftigen Trinkwasserversorgung in Bad Tennstedt
5.	 Verschiedenes und Anfragen

Nichtamtlicher Teil

Achtung!

Die Städtische Wohnungsgesellschaft zieht um

Ab sofort ist die Städtische Wohnungsgesellschaft Bad Tennstedt mbH 
im „Haus des Gastes“, Kurstraße 10, Bad Tennstedt, unter der Telefon-
nummer 036041309950 oder per Mail unter info.swg@badtennstedt.de 
zu erreichen.
Die Sprechzeiten sind unverändert.

David Atzrott
Geschäftsführer

Die SWG bleibt in der Zeit 
om 02.05.2016 bis 06.05.2016

ganztägig geschlossen.

Gemeinde Blankenburg

Amtlicher Teil

Beschlüsse Blankenburg
03/2016 vom 22.03.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg beruft für die Durchfüh-
rung der Bürgermeisterwahl am 05.06.2016 Frau Marlies Mascher – 
Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiterin sowie Frau Annett 
Hoppe – Mitglied des Gemeinderates - als deren Stellvertreterin.
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Satzungen Kirchheilingen

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchheilingen 
(Unstrut-Hainich-Kreis) für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Kirchheilingen folgen-
de Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 
wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  1.188.200,00 €
und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  470.600,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht er-
teilt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt
festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 	  280 v. H.
b) 	 für die Grundstücke (B) 	  390 v. H.
2.	 Gewerbesteuer 	  360 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 198.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Es gilt der für das Haushaltsjahr 2016 vorliegende Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2016 in Kraft.

Kirchheilingen, den 31.03.2016
Gemeinde Kirchheilingen
Klaus Schwarzkopf
Bürgermeister	  (Siegel)

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchheilingen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 05/2016 vom 09.03.2016 hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Kirchheilingen die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2016 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 
23.03.2016 die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang bestätigt.

3.	 Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde 
Kirchheilingen liegt in der Zeit vom 18.04.2016 bis 29.04.2016 bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, während 
der Sprechzeiten öffentlich aus.

	 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung hinaus bis zur 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2016.

Kirchheilingen, den 05.04.2016
Schwarzkopf
Bürgermeister

Beschlüsse Kirchheilingen
06/2016 vom 09.03.2016
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2015 – 2019 in vorliegender 
Form zu.

Gemeinde Klettstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Klettstedt
06/2016 vom 22.03.2016
Der Gemeinderat Klettstedt beschließt, dass die Flurstücke 165 und 166 
in der Flur 2 der Gemarkung Klettstedt (Das Gässchen 27) veräußert 
werden sollen.
Die Größe des Flurstückes 165 beträgt 150 m2, die des Flurstückes 166 
100 m2.

Frühjahrsputz
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
Wir, der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg und der Bürgermeis-
ter, rufen hiermit alle Bürger/innen zu einem Frühjahrsputz rund um den 
Spielplatz der Gemeinde auf.
Termin? 	 Samstag, 23.04.2016
Wann? 	 13:00 Uhr
Wo? 	 Treffpunkt Spielplatz

Wir wollen den Spielplatz für die kommende Saison vorbereiten und im 
Umfeld für Ordnung sorgen. Im Anschluss ist natürlich für einen Imbiss 
vom Rost und Getränke gesorgt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Der Gemeinderat
Jörn Sola
Bürgermeister

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Webseite unserer Gemeinde wurde neu gestaltet.
Es kann sich jedermann mit dem Link www.blankenburg-thueringen.
de über Aktuelles, die Vereine usw. informieren.
Jörn Sola
Bürgermeister

Gemeinde Bruchstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Bruchstedt
07/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat beschließt im Nachgang gegen den Vorauszahlungs-
bescheid des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ für die Stra-
ßenoberflächenentwässerung vom 22. Februar 2016 – Bescheid Num-
mer 37 / 300009 / 390284 – Widerspruch einzulegen.
08/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat stimmt der Feststellung der Notwendigkeit von Maß-
nahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 Abs. 1 
ThürKO zu. Dies betrifft die Fortführung der Maßnahmen zur Herstellung 
der Abwasserhausanschlüsse der gemeindlichen Immobilien, hier dem 
Feuerwehrgebäude Mittelweg 98a. Der Bürgermeister wird beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt die er-
forderlichen Schritte einzuleiten. Dies ist unabdingbar, da die Gemeinde 
laut Entwässerungssatzung mit dem Grundstück Feuerwehr auch dem 
Anschluss- und Benutzungszwang nach § 20 Abs. 2 ThürKO des Abwas-
serzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ Bad Langensalza unterliegt und 
die Umschlussarbeiten der gemeindlichen Immobilien an das öffentliche 
Kanalnetz abgeschlossen werden müssen.
09/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruchstedt beschließt die Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 05/2016 vom 26.02.2016
10/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe für Sachver-
ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Haushaltsstelle 0200.6550) 
in Höhe von 3.100,00 € im Haushaltsjahr 2015 zu. Die Finanzierung ist 
abgesichert.
11/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruchstedt stimmt der Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 06/2016 vom 26.02.2016 nicht zu.
12/2016 vom 23.03.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruchstedt stimmt der Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 03/2016 vom 26.02.2016 nicht zu.

Gemeinde Kirchheilingen

Amtlicher Teil

Beschlüsse Kirchheilingen
05/2016 vom 09.03.2016
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2016 in vorliegender Form zu.
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Nichtamtlicher Teil

Neuer Standort für Flexi-Toilette 
im Unstrut-Hainich-Kreis

Ein neuer Standort für 
eine Flexi-Toilette wird 
dieser Tage in Groß-
welsbach in Betrieb 
genommen. Anja Gra-
be vom Regionalma-
nagement überbrach-
te jetzt dem 
Geschäftsführer der 
AGN Agrargesell-
schaft mbH Neunhei-
lingen, Marko Hesse, 
sowie dem Vorsitzen-
den des Großwelsba-

cher Feuerwehrvereins, Horst-Günter Aurin, den entsprechenden Ge-
stattungsvertrag.
Die Flexi-Toilette wird den Kneipp- und Kleinbahnradweg (K2) zwischen 
Bad Tennstedt und Thamsbrück aufwerten. Dieser stellt eine direkte Ver-
bindung zum Unstrut-Radweg dar. Das stille Örtchen wird am Rand des 
Großwelsbacher Festplatzes postiert. Das Gelände gehört der Agrarge-
nossenschaft Neunheilingen, vom dörflichen Feuerwehrverein wird es 
gepflegt. Auf dem Platz, der sich in unmittelbarer Nähe zum K2-Radweg 
befindet, wurde bereits ein Brunnen gebaut. Demnächst werden weitere 
Bäume angepflanzt und eine Verkaufsstelle eingerichtet. Der Festplatz 
wird unter anderem für das Osterfeuer und das Brunnenfest genutzt.
„Dank des Regionalbudgets für den Unstrut-Hainich-Kreis wurde bereits 
der Ausbau der Teilstrecke des Radweges von Tottleben bis Großwels-
bach mit fast 620.000 Euro finanziert. Auch das Kneippbecken in Tottle-
ben sowie der Übernachtungswaggon am Kleinbahnmuseum in Kirch-
heilingen wurden mit diesen Mitteln realisiert. Außerdem gibt es entlang 
der Strecke in Bad Tennstedt, Kleinwelsbach und Urleben drei weitere 
WC-Anlagen für Radfahrer und Spaziergänger“, fasst Landrat Harald 
Zanker zusammen. „Allerdings müssen Radler auf dem Unstrut-Radweg 
in Reiser künftig auf den Weg ins Klohäuschen verzichten. Dort wollte 
die Gemeinde die Kosten für die Pflege der Anlage nicht mehr tragen. 
Diese mobile Toilette wurde nun nach Großwelsbach versetzt“, so Zanker 
weiter.
Seit 2011 sind die viel befahrenen Radwege im Landkreis mit insgesamt 
10 vollbiologischen WC-Anlagen ausgestattet worden. Zusätzlich wird 
demnächst die erste barrierefreie Flexi-Toilette in der Nähe des „Auto-
hofs“ in Körner am Holzgraben unmittelbar am Unstrut-Werra-Radweg 
installiert.
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Pressestelle
Kirstin Freitag

Das Rote Kreuz Kreisverband informiert!
Häufig wird die Frage nach der Abnahme von Kleider-
spenden gestellt.

Der Kreisverband informiert „ Kleiderspenden können 
täglich in der Zeit von 6.00 Uhr – 18.00 Uhr“, auch 
Samstag und Sonntag in den Vorbau gebracht werden.
Am nächsten Tag werden die Kleiderspenden sortiert. 
Die Kleiderspenden können auch, in die im gesamten 
Kreisgebiet aufgestellten DRK-Kleidercontainer ge-
bracht werden, die wöchentlich entleert werden.

Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Schmiedchen
Geschäftsführerin

Es handelt sich um die ehemalige Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
Klettstedt. Das Grundstück ist für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde nicht notwendig.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, die Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt zu beauftragen, die weiteren Schritte für einen Verkauf 
einzuleiten.

Gemeinde Kutzleben

Amtlicher Teil

Verringerung der Zahl 
der Gemeinderatsmitglieder
Durch den Rücktritt eines Gemeinderatsmitgliedes und das Fehlen eines 
Nachrückers verringert sich die gesetzliche Zahl der Gemeinderatsmit-
glieder bis zur nächsten Gemeinderatswahl um eine Person.
Schäfer
Bürgermeisterin

Gemeinde Tottleben

Nichtamtlicher Teil

und
PSV Tottleben

laden herzlich ein zum

„Tag der offenen Stalltür“

Am:   1. Mai 2016
Von: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir bieten:
ein buntes Programm rund um das Pferd. 

Von Musikreiten über Springquadrillie

bis hin zum Pferdeschönheitswettbewerb

natürlich ist Ponyreiten auch dabei. 

Die perfekte Gelegenheit um sich selbst im 
Umgang mit dem Pferd aus zu probieren.

Für das leibliche Wohl ist dabei natürlich 
bestens gesorgt.
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Unser Verband ist mit vielen verschiedenen Kindereinrichtungen im Alt-
kreis Bad Langensalza vertreten und ist in diesen Bereichen sozial sehr 
engagiert.
Dein Freiwilliges Soziales Jahr kannst Du in den Kindertagesstätten der 
AWO in Bad Langensalza, Kirchheilingen sowie in Dachwig leisten und 
Dein persönliches Engagement einbringen.
Das FSJ dauert 12 Monate, genauer vom 1. September 2016 bis zum 
31. August 2017. In diesem FSJ wirst Du in einer Einrichtung, entspre-
chend Deiner Fähigkeiten und Voraussetzungen, eingesetzt. Insgesamt 
sind ebenfalls 25 Seminartage enthalten, die Dich persönlich weiterbil-
den und Dich bei Deiner täglichen Arbeit bei uns unterstützen. Du solltest 
zwischen 17 und 26 Jahre alt sein.
Bewerben solltet Ihr Euch mit einem vollständigen Lebenslauf und ak-
tuellen Zeugnissen (Kopien) sowie einem Anschreiben, in dem Ihr die 
Gründe für die Teilnahme am FSJ kurz darlegt.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Bewerbungsunterlagen nicht 
zurück gesendet werden. Wer nach abgeschlossener Bearbeitung wert 
auf eine Rücksendung seiner Unterlagen legt, der fügt bitte einen adres-
sierten und frankierten Rückumschlag bei.
Das Wichtigste, die Adresse, an die Ihr Eure Bewerbung sendet:

AWO Bad Langensalza e.V.
Thomas–Müntzer-Platz 3, 99947 Bad Langensalza
Ansprechpartner:
Monita Harnisch
Telefon: 03603/8302-34; Fax: 03603/8302-36;
email: harnisch@awo-lsz.de

Osterfest in der Tagespflege Bad Tennstedt

Der Seniorenclub 
der AWO Tagespfle-
ge Bad Tennstedt 
war wunderschön 
österlich ge-
schmückt, als sich 
am Gründonnerstag 
die Tagesgäste zum Osterkaffee tra-
fen. Als Einstimmung wurde jedem 
Gast ein Osternest aus Hefeteig, ver-
ziert mit einem bunten Ei und einem 
zum Anlass passenden Präsent, über-
reicht. Nach dem Kaffee trug Frau Zie-
renner den Osterspaziergang vor und 
viele unserer Gäste erinnerten sich an 
dieses schöne Gedicht von Johann 
Wolfgang von Goethe. Frau Better-
mann, unsere Mitarbeiterin für soziale 
Betreuung, stimmte Volkslieder an, in 

die nach und nach alle Tagesgäste einstimmten. In angeregten Gesprä-
chen wurde über das bevorstehende Osterfest geplaudert, mit welchen 
Traditionen es verbunden ist und wie es früher gefeiert wurde. Es war ein 
wunderschöner Nachmittag, der leider viel zu schnell verging. Alle Gäste 
bedankten sich für den wundervollen Nachmittag und nahmen viele 
schöne Eindrücke mit ins lange Wochenende.
Carolin Runze
Stellvertretende Pflegedienstleiterin

Der „Wunderbare Wanderbus“ verbindet die beiden UNESCO-Welterbe-
stätten Wartburg und Nationalpark Hainich. Naturliebhaber und Kulturin-
teressierte können zwischen Eisenach, dem Nationalpark Hainich und 
Bad Langensalza mit dem Bus pendeln und so die Wartburg, das Wild-
katzendorf Hütscheroda und den Baumkronenpfad mit Nationalparkzen-
trum bequem erreichen. Die Linie 726 ist eine Anschlussverbindung der 
Linie 27A. Sie verkehrt von Montag bis Freitag ab Behringen über Crau-
la, die Haltestelle Thiemsburg am WUNDERBARE Baumkronenpfad bis 
nach Bad Langensalza und zurück. 
Mit dem WELTERBETICKET lassen sich entlang der Linie 27A + 726 
innerhalb von 2 Tagen WANDERBUS Kultur und Natur hervorragend ver-
binden. Beispielsweise Wartburg und Wildkatzendorf am ersten, Baum-
kronenpfad und Bad Langensalza am zweiten Tag. Das Ticket inkludiert 
Eintritte* und Fahrpreise für Hin- und Rückfahrten — stressfreier kann 
man die Welterberegion Wartburg Hainich kaum erkunden. 
*Eintrittspreise für Wartburg, Wildkatzendorf Hütscheroda und Baumkro-
nenpfad mit Nationalparkzentrum inkl. 

Highlights  
an der Strecke
Wartburg, Eisenach, 
Wildkatzendorf, 
Hainichblick, 
Skulpturenpfad, 
Baumkronenpfad, 
Bad Langensalza

UMWELTTICKET
Das UMWELTTICKET* 
schont die Natur und hilft 
sparen: Die Busfahrt (Hin- und Rückfahrt) ab Eisenach oder Bad Langen-
salza bis zur Thiemsburg sowie der Eintritt für den Baumkronenpfad mit 
den Nationalparkzentrum sind im Preis enthalten.
Ticketpreise:
Erwachsene:
9,50 € ab Bad Langensalza
10,00 € ab Eisenach
Schüler / Studenten / Auszubildende:
6,50 € ab Bad Langensalza
10,00 € ab Eisenach
(beim Bustransfer erhältlich, gültig von April bis Oktober)
WELTERBETICKET
Mit dem WELTERBETICKET* kommen Kultur- und Naturfreunde auf ihre 
Kosten: Wartburg, Wildkatzendorf und Baumkronenpfad mit National-
parkzentrum können innerhalb von zwei Tagen besucht werden.
Eintritt sowie die Busfahrten von einem zum anderen Highlight und zu-
rück sind im Preis inbegriffen.
Ticketpreis:
Erwachsene: 24,00 €
Schüler / Studenten / Auszubildende: 15,00 €
(erhältlich in den Tourist-Informationen Mülhausen und Bad Langensal-
za, bei den teilnehmenden touristischen Attraktionen Wartburg, Wildkat-
zendorf und Baumkronenpfad sowie beim Busfahrer, gültig von April bis 
Oktober)
*Nur gültig auf der Linie 27A / 726 (Wunderbarer Wanderbus“), nicht 
gültig auf Linie 833 („NationalparkBus“)

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
bei der Arbeiterwohlfahrt Bad Langensalza e.V.
Du bist sozial engagiert, möchtest andere Menschen, besonders Kindern 
und Ihren ErzieherInnen in den Kindertagesstätten, in vielen Alltagssitua-
tionen unterstützen, möchtest herausfinden, ob Dein Traumberuf wirklich 
ein Traum ist oder möchtest Du einfach nur helfen?
Die Schule hast Du beendet, möchtest mit Studieren beginnen bzw. 
stehst mit Deinem Studium vor dem Abschluss, suchst noch eine pas-
sende Ausbildungsstelle oder Du möchtest Dir einfach ein Jahr Zeit zur 
Orientierung lassen?
Hast Du schon einmal über die Bewerbung für ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
bei der Arbeiterwohlfahrt

Bad Langensalza e.V.
nachgedacht?
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FLJ Gymnasium Großengottern

Wandertag der 6. Klassen nach Gotha

Wir, die Schüler der 6. Klassen brachen am 20.01.2016 zu unserem 
gemeinsamen Wandertag nach Gotha auf. Nachdem sich alle auf dem 
Schulhof in Weberstedt versammelt hatten, brachten uns zwei Busse zu-
nächst zum Kulturhaus nach Gotha.
Dort wurde um 10.00 Uhr das Violinkonzert „Vier Jahreszeiten“ von An-
tonio Vivaldi aufgeführt. Wir saßen zusammen mit vielen Schülern an-
derer Schulen im Konzertsaal und lauschten den Klängen der Thürin-
ger Philharmonie Gotha unter der Moderation und Leitung von Alexej 
Barchevitch. Das Violinkonzert besteht aus vier Teilen, in denen die Na-
turerscheinungen der einzelnen Jahreszeiten imitiert werden. Während 
der Vorstellung hatten einige Schüler die Gelegenheit, unter Anleitung 
verschiedene Instrumente auszuprobieren.
Im Anschluss an den Konzertbesuch liefen wir gemeinsam zum Schloss 
Friedenstein. Dort besuchten wir die Fotoausstellung „Glanzlichter 2015 
– Preisgekrönte Naturfotografien aus aller Welt“. Es handelte sich dabei 
um eine Auswahl der besten Arbeiten eines internationalen Wettbewerbs 
auf dem Gebiet der Naturfotografie. Diese Arbeiten (Landschaftsstudien 
und Tierporträts) sind alljährlich in der Schau des Museums der Natur 
Gotha zu sehen.
Nach dem Besuch der Fotoausstellung hatten wir noch die Möglichkeit 
eines Stadtbummels. Wir liefen gemeinsam ins Stadtzentrum. Von dort 
aus erkundeten wir in kleinen Gruppen die Stadt. Für die Mädchen be-
gann jetzt das Shopping, die Jungs dagegen verbrachten die Zeit mit 
Essen und Bummeln.
Am Nachmittag brachten uns die Busse wieder zurück zur Schule.
Somit können wir sagen, unser Wandertag war ein schönes Erlebnis. Wir 
haben viel gehört und gesehen. Deshalb denken wir, dass es auch allen 
anderen Schülern gefallen hat.
Marius Wedel und Tim Schiefner
Klasse 6 c

Willkommensbesuchsdienst der AWO 

Frühe Hilfen im Landkreis

Mit der Geburt eines Kindes kommen viele neue Herausforderungen auf 
(werdende) Eltern zu. Um Eltern in dieser durchaus sensiblen Lebens-
phase beratend zu unterstützen, wurde im Unstrut-Hainich-Kreis der 
Willkommensbesuchsdienst etabliert. Die Mitarbeiterinnen der Netzwerk- 
und Koordinierungsstelle Frühe Hilfen der AWO Bad Langensalza Mela-
nie Thon, Sandra Birchner, Carolin Henning und Diana Meißner stehen 
den Eltern von Neugeborenen bei Fragen zur Kindergesundheit, Finan-
zierung, Kinderbetreuung, Freizeitangeboten sowie zu weiterführenden 
Beratungs- und Hilfsangeboten für Familien gerne in einem persönlichen 
Gespräch, welches im heimischen Umfeld stattfindet, zur Seite.
Allein im Jahr 2015 wurden insgesamt 954 Familien mit Säuglingen 
durch ein persönliches Grußwort des Landrates kontaktiert und zu einem 
Willkommensbesuch der Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen eingeladen. 
Auf diesem Wege wurden seit Beginn des Willkommensbesuchsdienstes 
nunmehr 2535 Familien angeschrieben. Die Besuche werden von den 
Familien sehr gut angenommen. Die Resonanz ist durchweg positiv.
Um die aktuelle Lage von Familien mit Kindern im Landkreis zu erfassen 
und einen Einblick in die Angebotsnutzung zu erlangen, führt die Netz-
werk- und Koordinierungsstelle Frühe Hilfen derzeit eine Umfrage durch. 
Die befragten Familien haben dadurch die Möglichkeit ihre Meinung zum 
Thema: „Eltern sein“ anonymisiert kund zu tun und einen Beitrag zur 
Verbesserung der Netzwerkarbeit Früher Hilfen zu leisten.
Kontakt:
AWO Netzwerk- und Koordinierungsstelle Frühe Hilfen
Ansprechpartnerin: Melanie Thon
Bad Nauheimer Str. 33
99947 Bad Langensalza
Tel.: 03603/808945; fruehehilfen@awo-lsz.de
Träger: 
AWO Bad Langensalza e.V.
Thomas-Müntzer-Platz 3; Bad Langensalza

Freundeskreis Jugendarbeit & 
Jugendweihe Unstrut-Hainich e. V.

Jugendweiheteilnehmer 2016

der Schulbereiche Regelschulen 
Bad Tennstedt und Salza- Gymnasium
Feiertermin: 16.04.2016 in Bad Langensalza 
„Kultur- und Kongresszentrum“

Bad Tennstedt
Balsing, James	 Kempa, Maximilian
Balsing, Jason	 Kretschmer, Vanessa Celine
Becker, Cindy	 Poeschl, Jule
Dierich, Anna-Katharina	 Rebischke, Marlon
Ehrhardt, Eric	 Ritter, Tahnee
Filmann, Annabell	 Schöpfel, Jakob
Hehrhold, Swenja	 Werner, Jennifer
Helbing, Emely	 Zeyß, Jil Emely	
Hoffmann, Marie 
Ballhausen
Engelhardt, Casey
Grywatsch, Dennis
Ludwig, Leon
Blankenburg	 Bruchstedt
Hoppe, Moritz	 Pohl, Lilly 
Sundhausen
Büttner, Melanie
Tottleben	 Urleben
Gißke, Charlotte	 Büchner, Paul
Mühlbach, Hanna	 Jaritz, Luna
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Bad Tennstedter
Geschichtsstammtisch
Am Mittwoch, den 27. April 2016 la-
den wir recht herzlich gemeinsam mit 
Herrn Frank Henning und Herrn Udo 
Brock zum sechsten Bad Tennstedter 
Geschichtsstammtisch ein. Dieses Mal 
steht das Treffen unter dem Motto „Be-
kannte und berühmte Bürger und Ein-
wohner Tennstedts“. Herr Henning und 
Herr Brock werden wieder für einen in-
teressanten Abend sorgen.

Beginn ist 19 Uhr im Ratskeller. 
Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Wir freuen uns auf zahlreiche Interes-
sierte.

Kultur- und Heimatverein 
Bad Tennstedt e.V.

Fühlingskonzert 2016
Die Musikerinnen und Musiker vom Schulorchester und vom Stadtorchester Bad 
Tennstedt laden recht herzlich zum Frühlingskonzert 2016 ein. In der nunmehr dritten 
Auflage unseres Konzerts nehmen unsere Gäste mit auf eine musikalische Weltreise.
1. Mai 2016, 15:00 Uhr | Mehrzweckhalle Bad Tennstedt

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste.
Der Eintritt ist frei!

Stadtorchester Bad Tennstedt
Kultur- und Heimatverein Bad Tennstedt e.V.
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